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Regeste
ATSG Art. 43 r., UVG Art. 6Kranio-zervikales Beschleunigungstrauma. Das interdisziplinäre Gutachten ist nicht beweistauglich. Rückweisung an die Beschwerdegegnerin zur Einholung eines neuen interdisziplinären Gutachtens unter Berücksichtigung der Verfahrensrechte gemäss BGE 137 V 210 (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 28. September 2012, UV 2011/69).
Erwägungen
E. 1
Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin zu Recht nach dem 29. November 2009 eine weitere Leistungspflicht aus der obligatorischen Unfallversicherung für die Folgen des Unfalls vom 22. September 2008 verneint hat.
E. 2.1
Die Beschwerdegegnerin hat die rechtlichen Grundlagen ihrer Leistungspflicht und die Rechtsprechung zur adäquaten Kausalität bei Schleudertraumen der Halswirbelsäule in der Verfügung vom 4. November 2011 richtig dargestellt (vgl. UV-act. 158, bestätigt im angefochtenen Einspracheentscheid). Darauf kann verwiesen werden.
E. 2.2
Hervorzuheben ist, dass die anerkannte Leistungspflicht des Unfallversicherers erst entfällt, wenn der Unfall nicht mehr die natürliche und adäquate Ursache des Gesund­heitsschadens darstellt, wenn also Letzterer nur noch und ausschliesslich auf unfallfremden Ursachen beruht. Dies trifft dann zu, wenn entweder der (krankhafte) Gesundheitszustand, wie er unmittelbar vor dem Unfall bestanden hat (Status quo ante) oder aber derjenige Zustand, wie er sich nach dem schicksalsmässigen Verlauf eines krankhaften Vorzustandes auch ohne Unfall früher oder später eingestellt hätte (Status quo sine), erreicht ist. Ebenso wie der leistungsbegründende natürliche Kausalzusammenhang muss das Dahinfallen jeder kausalen Bedeutung von unfallbedingten Ursachen eines Gesundheitsschadens mit dem im Sozialversicherungsrecht allgemein üblichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrschein­lichkeit nachgewiesen sein. Die blosse Möglichkeit, dass sich der Unfall nicht mehr ursächlich auswirkt, genügt nicht. Da es sich hierbei um eine anspruchsaufhebende Tatfrage handelt, liegt die entsprechende Beweislast - anders als bei der Frage, ob ein leistungsbegründender natürlicher Kausalzusammenhang gegeben ist - nicht beim Versicherten, sondern beim Unfall­versicherer. Bevor sich aber überhaupt die Frage der Beweislast stellt, ist der Sachverhalt im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes richtig und vollständig zu klären (Art. 43 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]; SVR 2009 UV Nr. 3 E. 2.2 mit Hinweis).
E. 2.3
Hervorzuheben ist weiter, dass hinsichtlich des Beweiswerts eines Arztberichts entscheidend ist, ob der Bericht für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Darlegung der medizinischen Zusammen­hänge und in der Beurteilung der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen des Experten oder der Expertin begründet sind. Ausschlaggebend für den Beweiswert eines ärztlichen Gutachtens ist grundsätzlich weder dessen Herkunft noch die Bezeichnung der eingereichten oder in Auftrag gegebenen Stellungnahme als Bericht oder Gutachten (BGE 125 V 352 E. 3a mit Hinweisen). Den Berichten versicherungsinterner Ärzte kann rechtsprechungsgemäss gleichfalls Beweiswert beigemessen werden, sofern sie schlüssig erscheinen, nachvollziehbar begründet sowie in sich widerspruchsfrei sind und keine Indizien gegen ihre Zuverlässigkeit bestehen (RKUV 1991 Nr. U 133 S. 311). Soll ein Versicherungsfall ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen mittels unabhängiger Begutachtung vorzunehmen (BGE 135 V 470 E. 4.4 in fine mit Hinweis; in Plädoyer 2/2010 S. 54 zusammengefasstes Urteil 8C_439/2009 vom 25. November 2009 E. 4.4).
E. 3.1
Da sich der angefochtene Einspracheentscheid bezüglich Sachverhalt und natürlicher Kausalität hauptsächlich auf das F.___-Gutachten vom 31. Oktober 2010 und die zugehörigen Teilgutachten stützt, ist vorab dessen bzw. deren Beweistauglichkeit zu prüfen.
E. 3.2.1
Im Hauptgutachten vom 31. Oktober 2010 führt Dr. G.___ aus, die Schlussfolgerungen seien gemeinsam mit den beteiligten Spezialärzten erarbeitet worden und diese würden sich ausdrücklich damit einverstanden erklären (UV-act. ZM19, S. 39). Er gibt jedoch weder ein Datum an, an dem diese gemeinsame Erarbeitung der Schlussfolgerungen stattgefunden haben soll, noch finden sich auf dem Hauptgutachten die Unterschriften der übrigen begutach­tenden Personen. Der geltend gemachte Konsens der begutachtenden Personen ist damit nicht dargetan.
E. 3.2.2
Obwohl der Titel 7.3 des Hauptgutachtens ("Stellungnahme zur aktuellen Situation, Begründung der eigenen Diagnosen und Diskussion über evtl. abweichende Beurteilung in den Akten"; UV-act. ZM19, S. 41) vorgibt, es folge auch eine kritische Auseinandersetzung mit abweichenden Vorakten, findet keine solche statt. Weder werden die Ergebnisse der neuropsychologischen Abklärung vom 9. März 2009 (UV-act. ZM3) der neuropsychologischen Begutachtung vom 6. September 2010 gegenübergestellt, noch wird klar dargelegt, weshalb die psychiatrische Diagnose einer Anpassungsstörung jetzt weggefallen sei und per wann das der Fall war. Eine Diskussion der abweichenden Vorakten fehlt damit im F.___-Gutachten.
E. 3.2.3
Auch bezüglich Arbeitsunfähigkeit ist das F.___-Gutachten nicht schlüssig. Es geht davon aus, die vorübergehende unfallbedingte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit sei spätes­tens nach Abschluss der Rehabilitation in der Klinik E.___ Ende November 2009 beendet gewesen. Die Tatsache, dass Dr. R.___ und S.___ der Versicherten bei Austritt eine Arbeitsfähigkeit von lediglich 50% attestiert hatten (act. G 7.3), wird nicht diskutiert. Auch das Arbeitsunfähigkeitsattest von Dr. D.___ vom 25. Februar 2010 (UV-act. ZM11), das bis 31. März 2010 von einer Arbeitsunfähigkeit von 50% ausgeht, wird von den begutachtenden Personen nicht in ihre Beurteilung einbezogen. Das Dahinfallen einer unfallbedingten Arbeits­unfähigkeit per Ende November 2009 ist somit nicht schlüssig erstellt. - Die begutachtenden Personen widersprechen sich auch selbst, indem sie bei fehlenden objektivierbaren post­traumatischen Veränderungen davon ausgehen, eine Arbeitsunfähigkeit sollte eine Dauer von sechs Wochen (d.h. die übliche Heilungsdauer von unkomplizierten Distorsionsverletzungen) nicht überschreiten (UV-act. ZM19, Antwort auf Frage 5.2.3 S. 46). Wie vorstehend dargelegt, dehnen sie die Dauer der unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit vorliegend aber ohne nähere Erläuterung bis längstens Ende November 2009 und damit auf etwas mehr als 14 Monate aus.
E. 3.2.4
Bei der Beantwortung der Fragen der Beschwerdegegnerin zum Kausalzusammen­hang (UV-act. ZM19 S. 45 f.) erwähnen die begutachtenden Personen die degenerativen Veränderungen an der HWS, gehen aber in keiner Weise auf diese ein. Obwohl aufgrund des MRI-Berichts vom 9. September 2009 (UV-act. ZM9) Bandscheibenhernien der HWS (C3/C4 bis C6/C7) beschrieben und auf Höhe C4/C5 eine Nervenwurzelirritation vermutet und auf Höhe C5/C6 dokumentiert wird, diskutiert Prof. J.___ im neurologischen Teilgutachten vom 6. Oktober 2010 weder deren Bestand, noch deren neurologische Auswirkungen oder gar deren Zusammenhang mit den Unfallfolgen. Dr. H.___ führt im rheumatologischen Teilgut­achten vom 6. Oktober 2010 die Bandscheibenhernien als degenerativen Vorzustand an, übersieht aber die laut MRI-Bericht ausgewiesene Nervenwurzelirritation auf Höhe C5/C6 (UV-act. ZM19, rheumatologisches Teilgutachten S. 2 und S. 4 jeweils oben). Auch er geht nicht weiter auf die allfälligen Auswirkungen dieses Vorzustands ein. Mit diesen Angaben nimmt weder Prof. J.___ noch Dr. H.___ zur aufgeworfenen Frage Stellung, ob sich dieser Vorzustand auf die Unfallfolgen ausgewirkt habe und, falls ja, in welcher Art und ob sein Einfluss allenfalls später und per wann weggefallen sei. Auch die Fragenbeantwortung durch Dr. G.___ im Hauptgutachten enthält keine entsprechenden Ausführungen (UV-act. ZM19 S. 45 f.)
E. 3.2.5
Nicht nachvollziehbar ist die Diagnose einer Migräne der Beschwerdeführerin durch Prof. J.___. Weder erklärt er deren Auftreten bei einer Patientin, die glaubhaft darlegt (vgl. UV-act. Z8), früher nie unter Kopfschmerzen gelitten zu haben, noch führt er aus, wie er diese Diagnose als unfallfremden Vorzustand deutet. Weiter stellt er seine Diagnose schmerzmittel­induzierter Kopfschmerzen nicht dem geringen Schmerzmittelkonsum von 1 bis 2g Dafalgan pro Woche gegenüber oder führt Untersuchungsergebnisse an, die diesen Zusammenhang erklären würden.
E. 3.3
Zusammengefasst enthält das F.___-Gutachten verschiedene Unzulänglichkeiten, die es für den Beweis untauglich machen, die natürliche Kausalität der andauernd geklagten Gesund­heitsbeeinträchtigungen der Beschwerdeführerin sei (überwiegend wahrscheinlich) spätestens per Ende November 2009 dahingefallen.
E. 3.4.1
Mit der Stellungnahme zum F.___-Gutachten liess die Beschwerdeführerin am 20. Dezember 2010 den Zwischenbericht vom 16. Dezember 2010 des Kantonsspitals C.___ über die neuropsychologische Therapie einreichen (UV-act. ZM21). Darin werden anlässlich der Zwischenuntersuchung vom 7. Dezember 2010 stark schwankende Aufmerksamkeits­leistungen, deutliche Konzentrationseinbrüche bei längeren Anforderungen, eine durch­schnitt­liche Lernleistung bei einem verbalen Lern- und Gedächtnistest, jedoch für das längerfristige Behalten eine unter dem Durchschnitt der Alters- und Bildungsgruppe liegende Leistung sowie Einbrüche in der Aufmerksamkeitskontrolle bei einer komplexen Problemlöseaufgabe dokumentiert. Die berichtenden Neuropsychologinnen Dr. phil. T.___ und dipl. Psych. U.___ forderten gestützt darauf weitere sechs bis zwölf Therapiesitzungen. Die Beschwerdegegnerin legte diesen Bericht zu den Akten, ging aber nicht darauf ein oder stellte aufgrund der Stellungnahme der Beschwerdeführerin oder des genannten Zwischenberichts Zusatzfragen an die begutachtenden Personen des F.___.
E. 3.4.2
Am 22. Juni 2011 nahm die Beschwerdegegnerin den Bericht von Dr. med. L.___, Facharzt FMH für allgemeine innere Medizin, vom 14. März 2011 zu den Akten über die Untersuchung vom 1. März 2011, die er an der dortigen Rehaklinik zusammen mit Prof. Dr. med. O.___, Facharzt FMH für Neurologie sowie physikalische Medizin und Rehabilitation, durchgeführt hatte (UV-act. ZM25; Z186 mit Eingangsstempel). Obwohl darin myofasziale Tonisierung mit Triggerpunkten an verschiedenen Muskeln und damit vom F.___-Gutachten abweichende Befunde beschrieben werden (Dr. H.___ verneint auf S. 3 des rheumatologischen Teilgutachtens vom 6. Oktober 2010 myofasziale Dysbalancen oder Triggerpunkte [UV-act. ZM19]), wird im angefochtenen Einspracheentscheid postuliert, abweichende ärztliche Stellungnahmen lägen nicht vor. Das dazu zitierte Urteil des Bundesgerichts 137 V 245 E. 3.3.1, wonach die Einholung von Zweitgutachten im Sinn einer "Second opinion" nicht beliebig erfolgen dürfe, verweist allerdings bei offenen Fragen oder Zweifeln an den gutach­ter­lichen Schlussfolgerungen, in erster Linie auf Rückfragen bei den Verfassern des betreffenden Gutachtens.
E. 3.4.3
Zusammengefasst hat die Beschwerdegegnerin nicht nur die fehlende Beweiskraft des F.___-Gutachtens übersehen, sondern auch die Abweichungen und Widersprüche v.a. zum Bericht über die nachträgliche Untersuchung an der Rehaklinik M.___ (UV-act. ZM25). Wie bereits in der vorstehenden E. 3.3 vermerkt, ist das Dahinfallen des natürlichen Kausal­zusammenhangs per 29. November 2009 vorliegend nicht mit dem Beweisgrad der überwie­genden Wahrscheinlichkeit erstellt.
E. 3.5
Die Tatsache, dass sich das interdisziplinäre F.___-Gutachten auf keine orthopädische Untersuchung und auf kein entsprechendes Teilgutachten abstützt, macht es nicht per se beweisuntauglich. Grundsätzlich ist es Sache der Gutachterstelle, die Fachrichtungen zu bezeichnen, die aufgrund der Vorakten mit der Begutachtung zu beauftragen sind (vgl. BGE 134 V 125 f. E. 9.5 mit Hinweisen). Das von der Beschwerdeführerin zitierte Urteil des Bundesgerichts vom 10. August 2010, 9C_548/2010, postuliert keine allgemeine Pflicht, eine orthopädische Begutachtung durchführen zu lassen, sondern lediglich, dass sich die Verwal­tung an die Vorgaben in einem Rückweisungsentscheid zu halten und die darin angeordnete (wirbelsäulen-)orthopädische Begutachtung durchzuführen habe (E. 4).
E. 3.6
Bei dieser Ausgangslage sind weitere Abklärungen durch eine erneute interdisziplinäre Begutachtung der Beschwerdeführerin vorzunehmen. Da für die Abklärungen in erster Linie der Versicherungsträger zuständig ist, ist die Streitsache zur erneuten Begutachtung an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen (vgl. Art. 43 f. ATSG und Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. Zürich 2009, N 9 zu Art. 43 und N 3 zu Art. 44). Dies gilt trotz dem Postulat des Bundesgerichts im Entscheid 137 V 263 ff. E. 4.4.1, die kantonalen Sozialversicherungs­gerichte sollten Rückweisungen an die Verwaltung zur Durchführung von Begutachtungen zurückhaltend vornehmen. Wie das Bundesgericht im Entscheid 138 V 320 ff. E. 6 festhält, gelten die Feststellungen in BGE 137 V 210 bezüglich Fairnessgebot und prozessuale Chancengleichheit im Verfahren der obligatorischen Unfallversicherung gleichermassen. Nach der Erfahrung des urteilenden Gerichts erweisen sich Verfahren zur Einholung von Gerichts­gutachten in der Regel als aufwändiger und die Gutachten als kostspieliger gegenüber solchen, die von der Verwaltung in Auftrag gegeben werden; letzteres nicht zuletzt weil die Sozial­versicherungstarife für Gerichtsgutachten keine Gültigkeit haben. Weiter steht den versicherten Personen nur bei Begutachtungen im Auftrag der Verwaltung eine unabhängige gerichtliche Überprüfung offen. Dies insbesondere, weil gegen Zwischenverfügungen über die Anordnung von Gutachten nur dann der Rechtsweg ans Bundesgericht offen steht, wenn formelle Ausstandsgründe beurteilt worden sind (vgl. BGE 138 V 271 und Urteil des Bundesgerichts vom 3. September 2012, 8C_131/2012, E. 1.2). Dies rechtfertigt im vorliegenden Verfahren die Rückweisung an die Beschwerdegegnerin zur erneuten interdisziplinären Begutachtung. Dabei hat sie die in BGE 137 V 210 festgelegten bzw. präzisierten Verfahrensrechte der Beschwerde­führerin zu wahren und eine andere Begutachtungsstelle zu wählen.
E. 3.7
Da mit der erneuten Begutachtung auch der Zeitpunkt, an dem von einer weiteren ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustands mehr erwartet werden kann, bestimmt werden muss, kann der Zeitpunkt für die Prüfung des adäquaten Kausalzusammenhangs noch nicht festgelegt und Letztere noch nicht durchgeführt werden (vgl. BGE 134 V 112 ff. E. 3 f. und Urteil des Bundesgerichts vom 9. Juni 2010, 8C_146/2010, E. 4.2). Die Adäquanzprüfung im angefochtenen Einspracheentscheid ist daher vorliegend nicht zu überprüfen.
E. 4.1
Im Sinn der vorstehenden Erwägungen ist die Beschwerde insoweit gutzuheissen, als die Sache an die Beschwerdegegnerin zurückgewiesen wird, damit sie eine erneute interdiszipli­näre Begutachtung der Beschwerdeführerin durchführe und dabei gemäss BGE 137 V 210 vorgehe. Der angefochtene Einspracheentscheid vom 28. Juli 2011 wird aufgehoben. Die Beschwerdegegnerin hat über den Anspruch der Beschwerdeführerin auf Versicherungs­leistungen aus der obligatorischen Unfallversicherung zu gegebener Zeit neu zu verfügen.
E. 4.2
Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. a ATSG).
E. 4.3
Gemäss Art. 61 lit. g ATSG hat die obsiegende Beschwerde führende Partei Anspruch auf Ersatz der Parteikosten. Als Obsiegen gilt auch die Rückweisung der Sache an die Verwaltung zwecks ergänzender Abklärungen (BGE 127 V 234 E. 2b/bb). Die Parteientschädigung ist pauschal auf Fr. 4'000.--, einschliesslich Barauslagen und Mehrwertsteuer, festzulegen Demgemäss hat das Versicherungsgericht im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP entschieden: 1.       Die Beschwerde wird dahingehend gutgeheissen, dass der Einspracheentscheid vom 28. Juli 2011 aufgehoben, und die Streitsache zur erneuten interdisziplinären Begutachtung und anschliessender neuer Verfügung an die Beschwerdegegnerin zurückgewiesen wird. 2.       Es werden keine Gerichtskosten erhoben. 3.       Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 4'000.-- (einschliesslich Barauslagen und Mehrwertsteuer) zu bezahlen.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.




